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 Vergabenummer 

 
 

Datum 

Maßnahme 
 
 
 
Leistung 
 
 
 
 
Vereinbarung Nachunternehmer 
 
 

Vereinbarung zwischen 
 
 

Firma         Firma 
 
 
 
_____        _____      
(im Weiteren: Auftragnehmer)     (im Weiteren: Nachunternehmer) 
 
 
1 
a. Soweit der Gegenstand dieses Auftrags in den sachlichen Anwendungsbereich der in das 
Arbeitnehmerentsendegesetz einbezogenen Branchen (§ 4 AEntG) fällt und für die betreffende 
Branche ein gesetzlicher Mindestlohn festgelegt wurde, verpflichtet sich der Nachunternehmer, 
den/die in seinem Unternehmen Beschäftige(n) bei der Ausführung dieser Leistung ein Entgelt 
zu zahlen, das in Höhe und Modalitäten den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages bzw. derjeni-
gen Rechtsverordnung entspricht, an den/die er aufgrund der Bestimmungen des Arbeitneh-
merentsendegesetzes gebunden ist. Das Gleiche gilt für die nach dem Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz (§ 3a AÜG) erlassenen Rechtsverordnungen. 
 
b. Schreibt der einschlägige Tarifvertrag bzw. die einschlägige Rechtsverordnung nach Buch-
stabe a) ein Mindestentgelt vor, das eine Höhe von 8,80 Euro (brutto) je Arbeitsstunde nicht 
erreicht, so verpflichtet sich der Nachunternehmer, den/die in seinem Unternehmen Beschäfti-
ge(n) bei der Ausführung dieser Leistung mindestens ein Entgelt von 8,80 Euro (brutto) je Ar-
beitsstunde zu zahlen. 
 
c. Soweit der Gegenstand dieses Auftrages nicht in den sachlichen Anwendungsbereich der in 
das Arbeitnehmerentsendegesetz einbezogenen Branchen (§ 4 AEntG) fällt oder für die betref-
fende Branche kein gesetzlicher Mindestlohn festgelegt wurde, verpflichtet sich der Nachunter-
nehmer, den/die in seinem Unternehmen Beschäftige(n) bei der Ausführung dieser Leistung 
mindestens ein Entgelt von 8,80 Euro (brutto) je Arbeitsstunde zu zahlen. 
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2. Für den Fall der Auftragserteilung bevollmächtigt der Nachunternehmer den Auftragnehmer, 
dem öffentlichen Auftraggeber die Berechtigung einzuräumen, die ordnungsgemäße Lohnzah-
lung des Nachunternehmers an den/die mit der Ausführung der beauftragten 
Leistung befasste(n) Beschäftigte(n) im Sinne der Ziffer 1 zu kontrollieren.  
Hierbei darf der Auftragnehmer dem öffentlichen Auftraggeber die Befugnis einräumen, Einsicht 
in die Entgeltabrechnungen des Nachunternehmers, welche den/die zur Erfüllung des Auftrages 
eingesetzte(n) Beschäftigte(n) betreffen, sowie in die Verträge zwischen dem Auftragnehmer 
und dem Nachunternehmer zu nehmen. Der Nachunternehmer verpflichtet sich, aktuelle und 
prüffähige Unterlagen bereitzuhalten und diese auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers 
unverzüglich am Sitz des Auftraggebers vorzulegen, um die Kontrolle und Einsichtnahme nach 
den Sätzen 1 und 2 zu ermöglichen. Der Auftragnehmer wird ermächtigt, dem öffentlichen Auf-
traggeber die Befugnis 
einzuräumen, den/die Beschäftigte(n) des Nachunternehmers, der/die mit der Ausführung der 
beauftragten Leistung befasst ist/sind, nach seiner/ihrer Entlohnung und den weiteren Arbeits-
bedingungen zu befragen. Der Nachunternehmer verpflichtet sich, seine(n) Beschäftigte(n) auf 
die Möglichkeit einer solchen Kontrolle hinzuweisen. Der Nachunternehmer gestattet auch dem 
Auftragnehmer, die ordnungsgemäße Lohnzahlung an den/die mit der Ausführung der beauf-
tragten Leistung befasste(n) Beschäftigte(n) zu überwachen. 
 
Beschäftigte eines Unternehmens im Sinne dieser Vereinbarung sind auch überlassene Arbeit-
nehmer (entliehene Leiharbeitnehmer). 
 
3. Soweit der Nachunternehmer zur Ausführung der Leistung weitere Unteraufträge vergibt, ver-
pflichtet er sich, den Unterauftragnehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass 
dieser ebenfalls eine Vereinbarung des vorliegenden Inhalts unterzeichnet. Er verpflichtet sich, 
dem Auftraggeber eine entsprechende Vereinbarung schriftlich vorzulegen, bevor der Unterauf-
tragnehmer die Arbeiten beginnt. Der Nachunternehmer wird dafür sorgen, dass die Kontroll-
rechte des öffentlichen Auftraggebers auch gegenüber weiteren Unterauftragnehmern ebenso 
wie dessen Mitwirkungspflichten gesichert sind. Der Auftraggeber ist bevollmächtigt, die Kon-
trollrechte gegenüber möglichen Unterauftragnehmern auszuüben. 
 
4. Dem Nachunternehmer ist bekannt, dass der öffentliche Auftraggeber für den Fall, dass ein 
Verstoß gegen Ziffer 1 a) festgestellt wird, verpflichtet ist, das zuständige Hauptzollamt zu in-
formieren. 
 
 
Diese Vereinbarung ist dem Auftraggeber vorzulegen, bevor der Nachunternehmer mit der Leis-
tung beginnt.  
 
 
 
 
_____        _____      
Unterschrift Auftragnehmer      Unterschrift Nachunternehmer 
 
 
 
 
Stand Oktober 2014 
 


